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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Juni 2014 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zum
Bundesgesetz über die Gewinnbesteuerung von juristischen Personen mit ideellen
Zwecken, das auf eine Motion Kuprecht (svp, SZ) aus dem Jahr 2009 zurückgeht.
Juristische Personen, die ideelle Zwecke verfolgen und deren Gewinne CHF 20'000
nicht überschreiten, sollen von der direkten Bundessteuer befreit werden, sofern diese
Gewinne ausschliesslich ideellen Zwecken gewidmet sind. Darunter fällt auch die
Jugend- und Nachwuchsförderung von Vereinen, die unter geltendem Recht nur dann
steuerbefreit ist, wenn sie konkret das Gemeinwohl fördert. Der Ständerat stimmte
dieser Ausweitung der Steuerbefreiungstatbestände im September 2014 einstimmig zu.
Die Vorlage war zum Jahresende im Nationalrat noch nicht behandelt worden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2014
DAVID ZUMBACH

Sport-, Musik- und Kulturvereine müssen in Zukunft keine direkte Bundessteuer mehr
bezahlen, wenn sie weniger als CHF 20'000 Gewinn erzielen. Dies beschloss im März
2015 der Nationalrat, der einer Änderung des Bundesgesetzes über die
Gewinnbesteuerung von juristischen Personen mit ideellen Zwecken mit 126 zu 58
Stimmen zustimmte. Der Ständerat hatte die Erhöhung der entsprechenden Freigrenze
von CHF 2000 auf CHF 20'000 bereits im Vorjahr einstimmig gutgeheissen. Für Vereine
und Stiftungen hatte zuvor eine Steuerfreigrenze von CHF 5000 gegolten. Anders als in
der kleinen Kammer gab der Vorschlag des Bundesrates, der auf eine Motion Kuprecht
(svp, SZ) aus dem Jahr 2009 zurückgeht, Anlass zu Diskussionen. Eine Minderheit Caroni
(fdp, AR), die in den Vorberatungen in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrats (WAK-NR) nur knapp (11 zu 12 Stimmen) unterlegen war, wollte nicht auf die
Vorlage eintreten. Mit der bestehenden gesetzlichen Regelung seien die Instrumente
vorhanden, um Vereine mit entsprechenden Zielen zu unterstützen, so Caroni. Zudem
wies die Minderheit auch auf die zu erwartenden Steuerausfälle im hohen einstelligen
Millionenbereich hin. Ausserhalb von FDP und GLP vermochten die Argumente der
Minderheit jedoch nur noch Teile der SP zu überzeugen, was schliesslich dazu führte,
dass der Nationalrat mit 116 zu 63 Stimmen bei einer Enthaltung das Eintreten beschloss
und kurze Zeit später dann auch die Gesetzesänderung guthiess. 2
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1) AB SR, 2014, S. 754 f.; BBl, 2014, S. 5369 ff.; BBl, 2014, S. 5383 f.
2) AB NR, 2015, S. 6 ff.; Medienmitteilung WAK-NR vom 21.10.15
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